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Kenntnisse zur Abschaltung dieser Schutzmechanismen
verwendet werden kçnnen.
Nachtr�glich bekannt gewordene technische Schwachstel-
len dieser Art f�hren zwar zu einem Verbot der Ger�te, die
Normadressaten werden jedoch erst ab deren Kenntnis,
bzw. fahrl�ssiger Unkenntnis straf- oder ordnungsrechtlich
sanktioniert. Die Mçglichkeit der Nutzer oder Dritter Sig-
nalfunktionen durch mechanische Umgestaltung, z. B. ab-
kleben oder durch technisch versierte softwareseitige Ein-
griffe zu umgehen, bleiben dabei außer Betracht.
Diese Kriterien belasten die Normadressaten nicht �ber
Geb�hr und entsprechend dem Willen des Gesetzgebers
nur solche Ger�te zu verbieten, die offensichtlich nur dem
heimlichen Abhçren und keinen anerkennenswerten Zwe-
cken dienen. Mçgliche anerkennenswerte Nutzungen, De-
klarationen oder fehlender Missbrauch bei konkreter An-
wendung m�ssen dabei außer Betracht bleiben, da die
Vorschrift ansonsten ohne Weiteres umgangen werden
kçnnte.
Folglich h�tte auch das Verbot der Spielzeugpuppe „Cay-
la“ durch eine deutlichere Signalfunktion und Aktivierung

des Mikrofons mittels eines Knopfes oder Signalwçrter
verhindert werden kçnnen.
Ferner h�tte der Hersteller auch verhindern m�ssen, dass
die Signalfunktion sich abschalten l�sst oder im Zusam-
menspiel mit bestimmten Smartphone-Arten nicht funk-
tioniert. Dazu h�tte die Signalfunktion z. B. als ein inh�-
rentes Funktionsmerkmal der Hardware der Spielzeugpup-
pe verbaut werden kçnnen.
Zu beachten ist schließlich, dass dieses Ergebnis nicht
generell die Frage beantwortet, ob § 90 TKG einen hinrei-
chenden Schutz vor der Ausbreitung �berwachender Tech-
nologien bietet.65 Sollte diese Frage verneint werden,
m�sste der Gesetzgeber jedoch entweder den Tatbestand
des § 90 TKG erweitern oder alternative Schutzmçglich-
keiten, wie z. B. Zertifizierungsverfahren f�r smarte Ger�-
te schaffen.66

65 Vgl. Mçllers/Vogelsang/Hessel/Leffer (Fn. 59), S. 683, 694.
66 Wobei § 90 TKG gerade einen mit der Genehmigung von Anlagen

einhergehenden Verwaltungsaufwand verhindern sollte, BT-Drs. 10/
1618, S. 7.

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M. und RA Dr. Christoph Rempe, Bielefeld*

Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchmaschinen
im Jahre 2016

Der Bericht gibt einen �berblick �ber die rechtlichen
Entwicklungen im Zusammenhang mit Suchmaschinen.
Ber�cksichtigt sind gerichtliche Entscheidungen, wissen-
schaftliche Aufs�tze und sonstige Verçffentlichungen aus
dem letzten Jahr. Damit kn�pft der Bericht an den �ber-
blick des Vorjahres (K&R 2016, 308) an.

I. Einleitung

In der �ffentlichkeit wird sehr kontrovers �ber die Ver-
antwortung der Medien f�r die Verbreitung von Inhalten
diskutiert. Vor allem die großen Anbieter von Suchma-
schinen und sozialen Netzwerken sind dabei in die Kritik
geraten, weil sie angeblich nicht ausreichend gegen die
Verbreitung von rechtswidrigen bzw. falschen Informatio-
nen vorgehen.1

Im Rahmen der Diskussion �ber „Fake News“ und „Alter-
native Facts“ zeichnet sich ein Wandel ab. In der Vergan-
genheit wurden Anbieter von Suchmaschinen regelm�ßig
daf�r kritisiert, keinen diskriminierungsfreien Zugang zu
s�mtlichen Informationen zu gew�hren. In diesem Zusam-
menhang wurde gefordert, die Anbieter von Suchmaschi-
nen d�rften sich nicht als Gatekeeper bet�tigen und ent-
scheiden, welche Informationen ein Nutzer eingeblendet
erh�lt. Es sollte gerade kein Einfluss auf die angezeigten
Ergebnisse genommen werden. Jetzt sollen die Anbieter
aber in die Pflicht genommen werden, bestimmte Inhalte
unverz�glich bei Beschwerden zu entfernen.2 Damit wird
letztlich doch eine inhaltliche �berpr�fung und Bewertung
von Inhalten gefordert.

In diesem Spannungsfeld ist es f�r Anbieter von Suchma-
schinen nicht immer einfach, allen Anforderungen und
Vorgaben gerecht zu werden. Viele Diskussionen und
Streitigkeiten bezogen sich daher auch im vergangenen
Jahr wieder auf die Frage, welche Inhalte zul�ssigerweise
angezeigt werden und welche Beteiligten f�r etwaige
Rechtsverletzungen verantwortlich sind.

II. Marktentwicklung

Die Reviere f�r die Anbieter von Suchmaschinen sind
weitgehend abgesteckt, Ver�nderungen bei den Marktan-
teilen gibt es nur in einem sehr geringen Umfang. Google
gelingt es seit Jahren, mit gewissen regionalen Unter-
schieden einen globalen Marktanteil von etwa 90 % zu
erreichen.3 Zur Erreichung der faktischen Monopolstel-
lung haben auch die Kooperationen mit großen Internet-
portalen wie AOL beigetragen. In Deutschland ist der
Abstand von Google zu den Wettbewerbern noch hçher;
der Marktanteil liegt hier bei fast 95 %.4 Weltweit ver-
f�gen daneben nur Microsoft mit Bing und Yahoo! noch
�ber relevante Marktanteile, wobei Yahoo! aufgrund einer
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* Die Autoren sind Rechtsanw�lte in der Soziet�t BRANDI Rechtsanw�lte.
Mehr �ber die Autoren erfahren Sie auf S. XII.

1 Kuntz, ZD-Aktuell 2016, 05318.
2 Kersten, JuS 2017, 193, 197.
3 luna-park GmbH, Suchmaschinenanteile weltweit 2016, https://www.luna-

park.de/blog/9907-suchmaschinen-marktanteile-weltweit-2014/ (Stand:
31. 3. 2017).

4 Statista, Marktanteile f�hrender Suchmaschinen in Deutschland bis 2016,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-
ausgewaehlter-suchmaschinen-in-deutschland/ (Stand: 31. 3. 2017).



Kooperation mit Microsoft ebenfalls Bing als Suchma-
schine einsetzt. Mit den Erlçsen aus dem Kerngesch�ft,
der Anzeige von Werbung bei Google, finanziert die
Konzernmutter Alphabet zahlreiche andere Bereiche, die
noch defizit�r sind.5

III. Kartellrecht

Schon seit geraumer Zeit wird �ber die Existenz und
richtige Abgrenzung digitaler M�rkte diskutiert.6 Die
Besonderheit zu klassischen M�rkten ergibt sich vor
allem aus der Unentgeltlichkeit der Leistungen und der
besonderen Konstellation mit mehrseitigen Angeboten
(Suchmaschinennutzer-Suchmaschine-Werbetreibende).7

Diese Konstellation f�hrt zu Netzwerkeffekten, was be-
deutet, dass bei mehr Nutzern einer Suchmaschine im-
mer mehr Werbetreibende angezogen werden. Diese
Themen greift die 9. GWB-Novelle auf, zu der aktuell
nach dem Regierungsentwurf nach erster Lesung im
Bundestag eine Stellungnahme des Bundesrates vom
25. 11. 2016 vorliegt.8 Die Novelle sieht vor, dass wett-
bewerbsrechtlich relevante M�rkte auch bei unentgeltlich
angebotenen Leistungen definiert werden kçnnen. Expli-
zit sollen somit digitale M�rkte vom Kartellrecht erfasst
werden.

In dem Zusammenhang wird auch das Verh�ltnis zwischen
Kartellrecht und Datenschutzrecht diskutiert.9 Dabei gibt
es vor allem auf den beschriebenen digitalen M�rkten
immer mehr �berschneidungspunkte, die dazu f�hren,
dass die çffentliche und private Rechtsdurchsetzung im
Kartell- und Datenschutzrecht sich mehr und mehr an-
gleicht.10

Die beschriebenen Netzwerkeffekte, die digitale M�rkte
auszeichnen, f�hren zu starkem Wachstum weniger An-
bieter, was wiederum die Netzwerkeffekte vergrçßert. Es
kommt zu einer Aufw�rtsspirale, die letztlich zu einer
marktbeherrschenden Stellung f�hrt. Bei Google besteht
eine marktbeherrschende Stellung wegen seines Monopols
außerdem schon wegen der Marktanteile.11

Aufgrund dieser marktbeherrschenden Stellung sieht
Google sich regelm�ßig mit Vorw�rfen eines Missbrauchs
der marktbeherrschenden Stellung und kartellrechtlichen
Verfahren konfrontiert.12

So wurden in Russland am 11. 9. 2016 gegen Google Buß-
gelder �ber umgerechnet insgesamt ca. 6 Mio. Euro ver-
h�ngt.13 Klagen von Google gegen diese Bußgelder wur-
den abgewiesen. In dem Verfahren ging es vor allem um
Googles Smartphone-Betriebssystem Android. Ein russi-
scher Suchmaschinenbetreiber hatte Google vorgeworfen,
die Hersteller der Android-Ger�te gezwungen zu haben,
auf diesen die Suchmaschine Google vorzuinstallieren,
sodass Konkurrenten von vornherein ins Hintertreffen ge-
rieten.14

Auch in das Missbrauchsverfahren der EU-Kommission
gegen die Google-Mutter Alphabet wegen Verletzung des
Art. 102 AEUV kommt Bewegung.15 Die EU-Kommission
hat nun ein weiteres Verfahren erçffnet und den Suchma-
schinenbetreiber aufgefordert, im Wesentlichen zu zwei
Sachverhalten Stellung zu nehmen, wonach Google seine
marktbeherrschende Stellung zum einen ausnutze, um den
eigenen Preisvergleichsdienst zu bevorzugen und zum an-
deren, indem auf Webseiten Dritter keine Werbung f�r
Konkurrenten von Google erscheinen darf.16

Inzwischen hat Google s�mtliche Vorw�rfe der EU-Kom-
mission von sich gewiesen.17 Insbesondere nutze Google
nach eigenen Angaben die marktbeherrschende Stellung
des Betriebssystems Android nicht aus, da Nutzer jederzeit
vorinstallierte Apps lçschen und durch Angebote anderer
Anbieter ersetzen kçnnten. Zum Thema Preissuchmaschi-
ne ist Google der Ansicht, die EU-Kommission ber�ck-
sichtige die Stellung anderer Anbieter am Markt, vor allem
eBay und Amazon nicht ausreichend. Das Verfahren ist
noch nicht abgeschlossen.

IV. Kontextsensitive Werbung

Nachdem in den vergangenen Jahren die Rechtsprechung
und Literatur sich vor allem mit der marken- und wettbe-
werbsrechtlichen Zul�ssigkeit von AdWords-Werbung bei
Google besch�ftigt haben und die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen inzwischen weitestgehend gekl�rt sind,18 r�ck-
te im vergangenen Jahr mehr und mehr die Verwendung
von kennzeichenrechtlich gesch�tzter Begriffe als Such-
wort bei Online-Plattformen in den Vordergrund. Betrof-
fen sind vor allem Online-Verkaufsplattformen wie Ama-
zon und eBay.

1. Rechtliche Entwicklungen bei AdWords Anzeigen

Nach der viel diskutierten Entscheidung „Parship“ des
5. Senats des OLG Hamburg19 hat sich inzwischen der
3. Senat des OLG Hamburg ausdr�cklich davon abge-
grenzt und entschieden, dass die Verwendung eines als
Marke gesch�tzten Begriffs als Suchwort in der AdWords
Anzeige die Markenrechte nicht verletze.20 In dieser Ent-
scheidung hat der 3. Senat des OLG Hamburg sich wie-
derum ausf�hrlich mit der Rechtsprechung des EuGH und
BGH auseinander gesetzt und kommt bei einem vergleich-
baren Fall zu einem vçllig anderen Ergebnis als der 5. Se-
nat in seiner Entscheidung „Parship“.21 Damit beurteilen
die Senate des OLG Hamburg unterschiedlich, ob die
Herkunftsfunktion der Marke schon durch die Verwen-
dung als Suchwort beeintr�chtigt ist, wenn sich das Unter-
nehmen nicht deutlich genug vom Markeninhaber ab-
grenzt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die
Anzeige nur sehr allgemein gehalten oder gar nicht als
werbliche Anzeige zu erkennen ist.22

Mit den wettbewerbsrechtlichen Aspekten von AdWords
Anzeigen musste sich das LG D�sseldorf befassen.23 Die
Wettbewerbszentrale hatte gegen einen Mobilfunkanbie-
ter wegen einer Werbeanzeige mit Preisangaben geklagt.
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5 Heise News v. 27. 1. 2017,https://heise.de/-3608432 (Stand: 31. 3. 2017).
6 Vgl. Klotz, WuW 2016, 58 ff.; Rempe, K&R 2017, 149, 150.
7 Vgl. Weidt, WuW 2016, 164 ff.
8 BR-Drs. 606/16.
9 Kamann/Miller, NZKart 2016, 405; Kçrber, NZKart 2016, 303; Rempe,

K&R 2017, 149 ff.
10 Kamann/Miller, NZKart 2016, 405.
11 Weidt, WuW 2016, 164, 165.
12 Weidt, WuW 2016, 164, 165 f.
13 Atoev, MMR-Aktuell 2016, 381291.
14 Atoev, MMR-Aktuell 2016, 381291.
15 Siehe zum urspr�nglichen Verfahren: Meyer/Rempe, K&R 2016, 308.
16 Pressemitteilung der EU-Kommission vom 14. 7. 2016.
17 Heise News vom 10. 11. 2016, https://heise.de/-3463632 (Stand: 31. 3.

2017).
18 Vgl. Meyer/Rempe, K&R 2016, 308, 309; Meyer, K&R 2015, 222 und

Meyer, K&R 2014, 300.
19 OLG Hamburg, 22. 1. 2015 – 5 U 271/11, K&R 2015, 403 ff.; dazu: Mey-

er/Rempe, K&R 2016, 308, 309.
20 OLG Hamburg, 13. 7. 2015 – 3 W 52/15, MMR 2016, 459 – schlafwelt.de.
21 Dazu: Altmann, GRUR-Prax 2016, 171.
22 Vgl. Bçsling, MMR-Aktuell 2016, 379640.
23 LG D�sseldorf, 7. 10. 2016 – 38 O 120/15, BeckRS 2016, 16491.



In der AdWords Anzeige des Mobilfunkanbieters wurden
nicht alle Preisbestandteile aufgef�hrt und auch bestimm-
te Bedingungen sowie zus�tzliche Konditionen nicht ge-
nannt. Darin sah das LG D�sseldorf eine irref�hrende
Werbung, da trotz begrenzten Platzes in der AdWords
Anzeige jedenfalls die notwendigen Informationen anzu-
geben seien. Schließlich habe der Mobilfunkanbieter
auch ansonsten noch Werbetext unterbringen kçnnen.
Ein Verbraucher gehe nicht davon aus, dass weitere,
erl�uternde Angaben erst nach Klick auf die Anzeige
erfolgten.24

2. OLG M�nchen zu Suchergebnissen bei Amazon

Anders als bei Suchmaschinen und Google AdWords
verh�lt es sich bei der Benutzung von markenrechtlich
gesch�tzten Suchworten bei Online-Verkaufsplattformen:
So hat das OLG M�nchen in einem Urteil entschieden,
dass wenn bei Eingabe eines als Marke gesch�tzten
Zeichens in der Suchmaske bei Amazon auch Produkte
anderer angezeigt w�rden, eine Markenverletzung vorlie-
ge.25 Das OLG M�nchen h�lt die in der Rechtsprechung
entwickelten Grunds�tze zum Keyword Advertising auf
die Konstellation der Suche bei Online-Verkaufsplattfor-
men f�r nicht anwendbar. Anders als bei einer Suchma-
schine wie Google gehe der Nutzer bei Online-Verkaufs-
plattformen davon aus, dass ihm in der �bersicht nur
diejenigen Produkte angezeigt w�rden, die tats�chlich
vom Inhaber der Marke stammten und keine Produkte
Dritter.26

Diese Argumentation �berzeugt, da der Nutzer der Online-
Verkaufsplattform nicht erst nach Verk�ufern bestimmter
Produkte sucht, sondern sich schon speziell f�r ein be-
stimmtes Markenprodukt entschieden hat und gerade die-
ses erwerben mçchte. Den „Umweg“ �ber eine Werbean-
zeige erwartet er jedoch nicht mehr. Die Herkunftsfunktion
der Marke wird somit beeintr�chtigt und der Nutzer zudem
get�uscht.

V. Suchmaschinenoptimierung

Auch im Hinblick auf andere Maßnahmen zur Suchma-
schinenoptimierung stellt sich die Frage, inwieweit auf
gesch�tzte Kennzeichen von Wettbewerbern zur�ckge-
griffen werden darf. F�r die Nutzung von Meta-Tags zur
Beschreibung der Inhalte einer Internetseite steht bereits
seit l�ngerem fest, dass die Verwendung gesch�tzter Kenn-
zeichnung als Schlagwort rechtswidrig sein kann.27 Nach
den allgemeinen Kriterien ist zu �berpr�fen, ob die kon-
krete Verwendung des Kennzeichens eine beschreibende
Funktion hat und als markenm�ßige Nutzung angesehen
werden muss. Hiergegen spricht – genau wie bei Ad-
Words – nicht schon die Tatsache, dass die Meta-Tags
selbst nicht unmittelbar ersichtlich sind.

Mit dieser Thematik musste sich das OLG Frankfurt ein
weiteres Mal befassen.28 Im konkreten Fall ging es um die
Nutzung des gesch�tzten Kennzeichens „scan2net“. Das
beklagte Unternehmen hatte f�r die eigene Internetseite
verschiedene Meta-Tags verwendet, unter anderem „scan
to net“, „scan to usb“ und „scan to mail“. Zus�tzlich wurden
auch Kurzformen wie „scan2usb“ und eben „scan2net“
verwendet. Bei dieser Konstellation kann auf den ersten
Blick vermutet werden, dass aufgrund der Nutzung von
weitgehend beschreibenden Formulierungen gerade keine
markenm�ßige Benutzung beabsichtigt gewesen sei. Mit

diesem Argument hatte auch die Vorinstanz eine Verurtei-
lung abgelehnt.29

Das OLG Frankfurt als Berufungsgericht ist insoweit je-
doch nicht der landgerichtlichen Argumentation gefolgt,
sondern hat vielmehr eine markenm�ßige Nutzung ange-
nommen. Hierf�r verweist das Gericht zutreffend auf die
Besonderheiten der Meta-Tags, die f�r einen Internetnut-
zer weitgehend unsichtbar sind. Der Nutzer ist es durchaus
gewohnt, dass beschreibende Bezeichnungen wie „scan to
net“ verk�rzt zu „scan2net“ zusammengezogen werden
und es sich weiterhin um eine beschreibende Bezeichnung
handelt. Sofern allerdings die verk�rzte Bezeichnung als
Meta-Tag eingesetzt wird, gibt es keinen ausreichenden
Anlass f�r die Annahme einer lediglich beschreibenden
Bedeutung. Wenn neben der schon beschreibenden Be-
zeichnung „scan to net“ zus�tzlich eine kennzeichenrecht-
lich gesch�tzte Kurzform genutzt wird, kann durchaus
unterstellt werden, dass auch das gesch�tzte Kennzeichen
markenm�ßig verwendet wird.30

VI. Bildersuche

In der Vergangenheit wurde immer wieder hinterfragt, ob
die unmittelbare Anzeige von Bildern durch Google im
Rahmen der Bildersuche unter urheberrechtlichen Ge-
sichtspunkten zul�ssig ist.31 Seit der grundlegenden Ent-
scheidung des BGH aus dem Jahre 2010 ist aber gekl�rt,
dass im Rahmen der Bildersuche zumindest Vorschaubil-
der direkt angezeigt werden d�rfen.32 In diese Diskussion
d�rfte neue Bewegung kommen, nachdem Google mitt-
lerweile auch in der deutschen Version der Suchmaschine
die Bildersuche �berarbeitet hat. Wie in zahlreichen ande-
ren L�ndern werden von Google jetzt nicht mehr lediglich
Vorschaubilder angezeigt, sondern es erfolgt eine Einbet-
tung der Bilder in Originalgrçße, was bereits auf erheb-
liche Kritik von Rechteinhabern gestoßen ist.33 Inwieweit
Rechteinhaber versuchen, auf dem Rechtsweg gegen
Google vorzugehen und ob Google durch die Umstellung
die Rechtsprechung tats�chlich vor neue Fragen gestellt
hat, bleibt abzuwarten.34

Der erste Versuch eines Fotografen, sich gegen die neue
Variante der Bildersuche zu wehren, ist jedenfalls vorl�u-
fig gescheitert. Das LG Hamburg hat eine Unterlassungs-
klage gegen Google abgewiesen, mit der die vollst�ndige
Darstellung des Bildes in Originalgrçße außerhalb der
konkreten Seite verhindert werden sollte.35 Im Rahmen
der Urteilsbegr�ndung f�hrt das Gericht aus, es m�sse
darauf geachtet werden, dass die Darstellung des Bildes
in der Bildersuche nicht um seiner selbst willen, sondern
zum Zweck der Such- und Nachweisfunktion erfolgen
d�rfe.36 Die Bildersuche d�rfe dagegen nicht dazu f�hren,
dass der Besuch der eigentlichen Seite dadurch �berfl�ssig
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24 Zu der Entscheidung auch: Stenzel, jurisPR-ITR 20/2016, Anm. 4.
25 OLG M�nchen, 12. 5. 2016 – 29 U 3500/15, WRP 2016, 1042.
26 OLG M�nchen, 12. 5. 2016 – 29 U 3500/15, WRP 2016, 1044.
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Engelbrecht, CR 2015, 659.
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31 Meyer, K&R 2015, 222, 227.
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Meyer, K&R 2011, 217, 221.
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34 Heise News v. 3. 3. 2017, https://heise.de/-3642492 (Stand: 31. 3. 2017).
35 LG Hamburg, 3. 8. 2016 – 308 O 96/13, ZUM 2016, 1071.
36 LG Hamburg, 3. 8. 2016 – 308 O 96/13, ZUM 2016, 1071, Rn. 31.



werde. Im konkreten Fall konnte der Kl�ger das Gericht
nicht davon �berzeugen, dass die zuvor definierten Gren-
zen durch Google �berschritten wurden. Es ist dabei aller-
dings zu beachten, dass die mittlerweile eingef�hrte Ver-
sion der Bildersuche zun�chst nur zeitweilig bei Nutzung
von Google auf mobilen Ger�ten zum Einsatz kam; nur
hierauf bezog sich daher auch die Entscheidung des LG
Hamburg.

VII. Haftung f�r Suchergebnisse

Sofern �ber eine Suchmaschine rechtswidrige Inhalte
auffindbar sind, ist zun�chst der Urheber dieser Inhalte
f�r deren Lçschung verantwortlich. Gegen�ber dem
Suchmaschinenbetreiber kann immerhin verlangt werden,
dass dieser nach entsprechender Mitteilung die beanstan-
deten Treffer entfernt, was h�ufig effektiver ist als ein
Vorgehen gegen den Verantwortlichen der jeweiligen
Internetseite.

1. Recht auf Vergessenwerden

Drei Jahre sind vergangen, nachdem der EuGH sein weg-
weisendes Urteil zum „Recht auf Vergessenwerden“ ver-
k�ndet hat.37 Mit diesem Urteil wurde erstmals ein Lç-
schungsanspruch gegen Suchmaschinenbetreiber best�tigt.
Das Urteil wurde umfangreich diskutiert und in der Praxis
von vielen Gerichten aufgegriffen.38 Auch im vergangenen
Jahr wurden zahlreiche Aspekte des „Rechts auf Verges-
senwerden“ weiter diskutiert.

Inwieweit das „Recht auf Vergessenwerden“ sich aus der
DSGVO ableiten l�sst, thematisiert Trentmann.39 Vor al-
lem diskutiert er, ob das in Art. 17 DSGVO statuierte Recht
auf Lçschung die Grunds�tze der EuGH-Entscheidung
zum „Recht auf Vergessenwerden“ umsetze.40 Letztlich
begr�nde die Regelung in der DSGVO zwar eine Pflicht
zur Lçschung, die Voraussetzungen orientierten sich je-
doch an den bisherigen Regelungen in der DSRL und
setzten vor allem nicht die vom EuGH entwickelten Regel-
Ausnahme-Abw�gungen um und sei so im Ergebnis nur
ein „Potemkin’sches Dorf “.41

Auch die Lçschungspraxis von Google wird immer wieder
hinterfragt und kritisch gew�rdigt. Hauptkritikpunkt ist
dabei, dass die Entscheidung dar�ber, ob und welche In-
halte zu lçschen sind, letztlich dem Suchmaschinenbetrei-
ber �berlassen bleibt und somit dessen Macht �ber Infor-
mationen vergrçßert werde.42 Es fehle zudem an einer
ausreichenden Interessenabw�gung unter Ber�cksichti-
gung der anderen Internetnutzer und der Webseitenbetrei-
ber, zum Beispiel von Nachrichtenportalen.43

Auch die Reichweite der Lçschung wird diskutiert. So sind
vor allem die franzçsischen Datenschutzbehçrden der An-
sicht, der Suchmaschinenbetreiber m�sse die betroffenen
Suchergebnisse nicht nur auf den europ�ischen Seiten,
sondern international blockieren.44 Inzwischen filtert
Google zwar Suchergebnisse neben den europ�ischen
Suchmaschinen mittels Geoblocking auch aus der globalen
Suche unter google.com.45 Der franzçsischen Daten-
schutzbehçrde CNIL geht dies jedoch noch nicht weit
genug. Sie hat am 24. 3. 2016 gegen Google ein Bußgeld
verh�ngt, weil das „Recht auf Vergessenwerden“ durch
Lçschung von Suchergebnissen nur f�r die europ�ischen
Google-Seiten umgesetzt wurde, die internationale Seite
der Suchmaschine jedoch nicht betroffen war und das

Geoblocking leicht zu umgehen sei, wogegen Google in-
zwischen vor Gericht gezogen ist.46

Mit dem spanischen Tribunal Supremo hat wiederum ein
Gericht entschieden, dass Betreiber der jeweiligen Such-
maschinen – und somit passiv legitimiert – nicht die je-
weilige Google-Landesgesellschaft, sondern die Google
Inc. ist.47

Gerichtsentscheidungen deutscher Gerichte zum „Recht
auf Vergessenwerden“ sind trotz der umfangreichen Dis-
kussion rar. Mit einem Urteil hat das OLG Celle eine Klage
auf Lçschung eines Transkripts eines Fernsehbeitrags mit
einem Interview einer Gesch�ftsf�hrerin eines Unterneh-
mens mit dem Titel „Die fiesen Tricks der Arbeitgeber“
abgelehnt.48 Das OLG Celle hat eine umfangreiche Abw�-
gung der Interessen vorgenommen und kommt zu dem
Ergebnis, dass das Persçnlichkeitsrecht der Kl�gerin zu-
r�ckstehen m�sse, da sie das Interview freiwillig gegeben
habe und somit bewusst in die �ffentlichkeit getreten sei.49

Angesichts des geringen Zeitablaufs und der Thematik
bestehe weiterhin ein �berwiegendes Informationsinteres-
se der Allgemeinheit.

2. Fake News

Nach dem „Recht auf Vergessenwerden“ und der Auto-
complete-Problematik werden die Such-Algorithmen
nunmehr auch durch so genannte „Fake News“ beein-
flusst. Das Thema „Fake News“ kam im vergangenen
Jahr vor allem anl�sslich der Wahlen in den USA auf.
Auf dubiosen Internetseiten, aber auch in sozialen Netz-
werken finden sich falsche Tatsachenbehauptungen zu
aktuellen politischen Themen ebenso wie zu geschicht-
lichen Themen.

Das Problem betrifft aber nicht nur soziale Netzwerke.
Auch Google liefert mit seinen Direktantworten zu man-
chen Fragen zweifelhafte Ausk�nfte, die der Such-Algo-
rithmus im Netz ausfindig macht. Dieser Automatismus
ohne menschliches Korrektiv ger�t wegen der dadurch
mçglichen Verbreitung von „alternativen Fakten“ zuneh-
mend in die Kritik.50

Inzwischen hat das BMJ einen Referentenentwurf zu
einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgelegt. Es zielt
auf soziale Medien ab und soll die Anbieter verpflichten,
offensichtlich rechtswidrige Inhalte sp�testens nach 24
Stunden und andere rechtswidrige Inhalte nach sieben
Tagen zu lçschen sowie einen viertelj�hrlichen Bericht
�ber den Umgang mit Beschwerden zu verçffentlichen.51

Ob dieses Gesetz angesichts der bald endenden Legisla-
turperiode noch auf den Weg gebracht wird, darf bezwei-
felt werden.
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3. Verantwortlichkeit von Google

Im Hinblick auf die Verantwortlichkeit der Anbieter von
Suchmaschinen ist gekl�rt, dass sich eine Verpflichtung
zur Unterlassung der Anzeige rechtswidriger Inhalte �ber
die Trefferliste nach den Grunds�tzen der Stçrerhaftung
ergeben kann. Die Stçrerhaftung kn�pft allerdings an die
Kenntnis von der Rechtsverletzung an, worauf die Gerich-
te regelm�ßig hinweisen.52 Erst nach der entsprechenden
Information sind die Anbieter verpflichtet, eine eigene
Pr�fung vorzunehmen und die beanstandeten Inhalte ge-
gebenenfalls zu lçschen. F�r die Entscheidung wird dabei
dem Anbieter durch die Gerichte ein Zeitraum von zwei
Wochen einger�umt.53

Aufgrund dieser Ausgestaltung der Stçrerhaftung kann
sich die Frage stellen, wann von einer ausreichenden
Information des Anbieters einer Suchmaschine auszuge-
hen ist. Erforderlich ist insoweit die konkrete Benennung
der rechtswidrigen Seiten, typischerweise durch Verweis
auf einen konkreten Link. Das OLG Kçln hat in diesem
Zusammenhang klargestellt, dass zus�tzlich dem Betrei-
ber der Suchmaschine auch eine nachvollziehbare Be-
gr�ndung vorzulegen ist, warum die beanstandeten Inhal-
te rechtswidrig sein sollen.54 Nur wenn auf Basis der
vorgelegten Informationen eine Pr�fung mçglich ist,
kann von einer ausreichenden Information ausgegangen
werden.55 Die entsprechende Entscheidung der Vorin-
stanz wurde vor diesem Hintergrund best�tigt.56 Aktuell
ist die Revision beim BGH anh�ngig, so dass voraus-
sichtlich mit einer hçchstrichterlichen Kl�rung gerechnet
werden kann.57

Wenn aber dem Anbieter einer Suchmaschine schon kon-
krete Informationen zur Pr�fung der Rechtsverletzung zur
Verf�gung gestellt werden m�ssen, stellt sich außerdem
die Frage, ob danach wenigstens von dem Anbieter ver-
langt werden kann, auch f�r die Zukunft gleichartige
Rechtsverletzung zu unterbinden. Nach dem bisherigen
Verst�ndnis konnte immer nur der Inhalt unter einer kon-
kreten URL beanstandet werden. Der Unterlassungsan-
spruch geht damit selbst dann ins Leere, wenn die iden-
tischen Inhalte erneut unter einer anderen URL verçffent-
licht werden. Im Hinblick auf den eigentlichen Urheber der
Rechtsverletzung best�nde sicherlich ein umfassenderer
Unterlassungsanspruch, eine Ausdehnung der Pr�fungs-
pflicht f�r Anbieter von Suchmaschinen wird jedoch abge-
lehnt.

Abgelehnt wird auch ein Anspruch auf die Sperrung von
gesamten Domains, wenn es in der Vergangenheit auf
einzelnen Seiten immer wieder zu Rechtsverletzungen
gekommen ist. Auf eine entsprechende Unterlassungs-
klage hat das LG Heidelberg die Verurteilung des be-
klagten Anbieters der Suchmaschine auf einzelne, im
Verfahren konkret benannte URL beschr�nkt.58 Das
OLG Karlsruhe ist dieser Einsch�tzung gefolgt und hat
erl�utert, dass ein derart weitreichender Ausschluss von
Suchergebnissen zu weitgehend w�re. Selbst wenn es auf
einzelnen Seiten immer wieder zu Rechtsverletzungen
komme, rechtfertige dies dennoch nicht die Sperrung
ganzer Domains.59 Das OLG Karlsruhe f�hrt dabei aus-
dr�cklich aus, es m�sse die besondere Bedeutung der
Leistung einer Suchmaschine beachtet werden, da regel-
m�ßig nur �ber ihre Nutzung �berhaupt Inhalte aufge-
funden werden kçnnten. Eine Sperrung ganzer Domains
h�tte daher zum Ergebnis, dass die gesamten Inhalte
faktisch f�r die Mehrheit der Internetnutzer nicht mehr

gefunden werden kçnnten. Auch dieses Verfahren ist
aktuell beim BGH anh�ngig.60

4. Verantwortlichkeit Dritter

Im Hinblick auf die Verantwortlichkeit f�r Suchergebnisse
gibt es nicht nur die Konstellation, bei der eine Haftung des
Anbieters der Suchmaschine gepr�ft wird, sondern auch
den umgekehrten Fall. Es ist somit auch denkbar, dass ein
Dritter daf�r haftet, dass �ber eine Suchmaschine noch
Inhalte auffindbar sind, die eigentlich nicht mehr vorhan-
den sein d�rften.

Ausgangspunkt f�r die Frage ist in der Regel die Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserkl�-
rung oder eine gerichtliche Verurteilung zur Unterlassung.
In diesen F�llen muss der Unterlassungsschuldner sich
aktiv darum k�mmern, dass die beanstandeten Inhalte
nicht weiter vorgehalten werden. Gekl�rt war in diesem
Zusammenhang bereits, dass es nicht gen�gt, wenn nur die
Verlinkung zu den beanstandeten Inhalten auf der Home-
page des Unterlassungsschuldners entfernt, die Inhalte
selbst aber weiter aufgerufen werden kçnnen.

Die Gerichte gehen in der Regel noch einen Schritt weiter
und verlangen, dass der Unterlassungsschuldner sich au-
ßerdem darum bem�ht, f�r eine Lçschung der Suchergeb-
nisse bei den g�ngigen Suchmaschinen zu sorgen. Insoweit
soll den Unterlassungsschuldner aber keine Erfolgsverant-
wortung treffen. Es ist aber zumindest zumutbar, sich mit
Google als Marktf�hrer in Verbindung zu setzen und dort
auf eine Lçschung hinzuwirken.61 Unklar ist dagegen
noch, in welchem Umfang auch noch bei weiteren Stellen
auf die Entfernung von Inhalten hingewirkt werden muss,
etwa bei anderen Anbietern von Suchmaschinen.62 Das LG
Baden-Baden erweitert die Pflichten des Unterlassungs-
schuldners jedenfalls zus�tzlich noch auf Yahoo! und ver-
langt außerdem auch eine schriftlich dokumentierte Kon-
taktaufnahme.63

Deutlich zur�ckhaltender ist das OLG Zweibr�cken, das
von einem Unterlassungsschuldner gerade nicht die Re-
cherche in Archiven von g�ngigen Internetsuchmaschinen
verlangt.64 Zur Begr�ndung f�hrt das Gericht aus, dass der
gewçhnliche Internetnutzer nur die aktuellen Suchergeb-
nisse pr�fe und sich mit dem Cache von Suchmaschinen
nicht befasse. Das Gericht nimmt sich ausdr�cklich selbst
als Maßstab f�r den „Kreis der durchschnittlich versierten
Internetnutzer“ und geht davon aus, es sei nicht allgemein
bekannt, dass �ber den Cache weiterhin fr�here Informa-
tionen abrufbar sind.65 Diese Auffassung �berzeugt nicht,
zumal gerade bei Google der Cache jedes Suchergebnisses
direkt �ber einen Link aus der Trefferliste heraus aufrufbar
ist.66 Eine besonders „professionelle Suche“ ist daf�r ent-
gegen der Auffassung des durchschnittlich versierten Be-
rufungsgerichts nicht erforderlich.
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Die Mehrheit der Instanzgerichte setzt einen strengeren
Maßstab an und verlangt unter Verweis auf das Argument,
der Unterlassungsschuldner habe die Rechtsverletzung
�berhaupt erst verursacht, weitergehende Pflichten. Selbst
wenn teilweise eine abweichende Meinung vertreten wird,
gehen die meisten Gerichte weiterhin von einer Pflichtver-
letzung des Unterlassungsschuldners aus, wenn dieser sich
�berhaupt nicht um die Lçschung aus dem Cache k�m-
mert.67

In der Literatur wird im Hinblick auf die Reichweite der
Unterlassungspflichten bereits von einer „Schuldnerfalle“
gesprochen.68 Gleichzeitig wird jedoch vorgeschlagen,
nicht pauschal eine Pflichtverletzung entfallen zu lassen,
sondern �ber das Verschulden gegebenenfalls eine An-
passung der Vertragsstrafe bzw. des Ordnungsgeldes vor-
zunehmen.69 Dieser Ansatz ist sicherlich geeignet, st�rker
auf die Besonderheiten des Einzelfalls einzugehen, f�hrt
aber grunds�tzlich erst einmal zu einem sehr hohen Ri-
siko auf Seiten des Unterlassungsschuldners. Es ist daher
zu �berlegen, ob nicht entsprechende Konkretisierungen
der Pflichten des Unterlassungsschuldners direkt im Rah-
men der Unterlassungserkl�rung vorgenommen werden
sollten.

Unterlassungsanspr�che gelten schließlich auch im Hin-
blick auf „Entwurfsseiten“, die eigentlich noch gar nicht
f�r die �ffentlichkeit bestimmt sind.70 Maßgeblich ist
alleine die Mçglichkeit des Abrufs der Seite, selbst wenn
die Seite eigentlich kaum auffindbar ist. Ein Unterlas-
sungsschuldner kann sich dabei nicht darauf berufen, die
Seite sei noch gar nicht �ber Google zu finden. Dies
mag der typische Weg der Suche sein, nicht aber der
einzige.

VIII. Snippets und Autocomplete

1. Snippets

Unter dem Stichwort „Snippets“ wurde in der Vergan-
genheit diskutiert, inwieweit Google daf�r verantwortlich
gemacht werden kann, dass aufgrund der automatischen
Generierung von kurzen Textausz�gen in der Trefferliste
eine eigenst�ndige Rechtsverletzung eintritt. Die Recht-
sprechung zieht f�r die Snippets dabei ebenfalls die
Grunds�tze der Stçrerhaftung heran und verlangt also
eine Information von Google �ber vermeintlich rechts-
widrige Snippets.71 Die Rechtswidrigkeit eines Snippets
kann sich dabei daraus ergeben, dass sich durch die
K�rzung oder unvollst�ndige Wiedergabe ein falscher
Eindruck des Treffers ergibt. Das LG Hamburg hat da-
gegen nochmals klargestellt, dass die korrekte Wieder-
gabe einer �ußerung von einer Internetseite f�r sich
genommen in der Regel nicht rechtswidrig ist, wenn die
Inhalte der Internetseite selbst nicht zu beanstanden sind
und als zul�ssige Meinungs�ußerung hingenommen wer-
den m�ssen.72

Unter einem etwas anderen Blickwinkel musste sich das
OLG M�nchen mit der Zul�ssigkeit der Verçffentlichung
von Snippets befassen.73 In erster Instanz hatte bereits
das LG M�nchen einer kommerziellen Suchmaschine
untersagt, solche Inhalte auszugsweise im Rahmen der
eigenen Suchergebnisse anzuzeigen, die kostenpflichtig
im Internet angeboten werden.74 Anders als bei der Suche
mit Google beschr�nkten sich die Ausz�ge nicht auf
wenige Wçrter, sondern hatten einen Umfang von etwa
25 Wçrtern. Derart umfangreiche Zitate sind nach Auf-

fassung der beiden Gerichte nicht mehr privilegiert, son-
dern vielmehr als eigenst�ndige Nutzungshandlung anzu-
sehen.

2. Autocomplete

Neben der persçnlichkeitsrechtlichen Problematik der Au-
tocomplete-Funktion75 r�cken verst�rkt auch sonstige Im-
materialg�ter ins Blickfeld, insbesondere Marken. Auch
dabei verlagert sich die Diskussion von der Suchmaschine
immer mehr weg zu Online-Plattformen. So musste sich
das OLG Kçln mit der Frage besch�ftigen, ob bei einer
Handelsplattform durch die automatische Vervollst�ndi-
gung einer Suchanfrage zu einem kennzeichenrechtlich
gesch�tzten Begriff Markenrechte Dritter verletzt werden
kçnnen. Die Frage wurde letztlich verneint, da der Nutzer
die Suchvorschl�ge nicht dahingehend verstehe, dass er
auf der Seite des H�ndlers auch tats�chlich die entspre-
chenden Produkte vorfinden werde.76

Bemerkenswert zur persçnlichkeitsrechtlichen Bewertung
der Autocomplete-Funktion ist eine Entscheidung des
çsterreichischen OGH vom 30. 3. 2016.77 Es ging um eine
Zahn�rztin, die ihren Namen ge�ndert hatte. Durch Auto-
complete wurde in Suchanfragen jedoch ihr neuer Name
mit dem alten verkn�pft und dadurch ihre fr�here Identit�t
offen gelegt. Der OGH verneinte einen Lçschungsan-
spruch gegen Google, da die bloße Namensnennung nur
dann verboten werden d�rfe, wenn daran ein legitimes
Interesse bestehe. Dies sei in dem Fall jedoch nicht plau-
sibel vorgetragen worden.

IX. Leistungsschutzrecht f�r Presseverlage und
Buchsuche

Intensiv wurde im vergangenen Jahr wieder diskutiert,
inwiefern ein Suchmaschinenbetreiber von Leistungen
Dritter, insbesondere Urhebern und Verlagen profitiert,
indem er diese in den Suchergebnissen als Vorschau auf-
f�hrt.

1. Leistungsschutzrecht f�r Presseverlage

Im Fokus stand vor allem die lange erwartete Entschei-
dung des LG Berlins zu der kartellrechtlichen Auseinan-
dersetzung zahlreicher Presseverlage mit Google. In dem
Verfahren machen die Presseverlage, beg�nstigt durch
ihre urheberrechtlichen Leistungsschutzrechte, gegen
Google Unterlassungsanspr�che wegen der Vorschau
von Textstellen in der Such�bersicht ohne Verg�tung
geltend. Google hatte die Presseverlage angeschrieben
und aufgefordert, in die kostenlose Nutzung der ge-
sch�tzten Inhalte f�r Snippets und Vorschaubilder einzu-
willigen und andernfalls diese Inhalte �berhaupt nicht
mehr anzuzeigen. Dadurch sahen sich die Presseverlage
diskriminiert.
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Mit Urteil vom 19. 2. 2016 hat das LG Berlin die Klage
der Presseverlage abgewiesen.78 Einen Verstoß gegen
das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot konnte das
Gericht nicht erkennen. Denn eine entgeltlos-nutzbare
Suchmaschine sei eine „Win-Win-Situation“ f�r alle
Marktteilnehmer und das Gesch�ftsmodell basiere gera-
de darauf, Suchergebnisse kostenlos anzuzeigen, umge-
kehrt dann jedoch auch nicht f�r diese selbst ein Entgelt
zu entrichten. Ein auf das Leistungsschutzrecht gest�tz-
ter Verg�tungsanspruch w�rde dieses ausgeglichene Sys-
tem aus dem Gleichgewicht bringen.79 Daher liege ein
sachlich gerechtfertigter Grund f�r die Ungleichbehand-
lung vor, sodass diese keinen kartellrechtlichen Unter-
lassungsanspruch wegen Diskriminierung begr�nden
kçnne.80

Das Urteil des LG Berlins wurde teilweise kritisiert, da die
Marktmacht Googles einseitig gesch�tzt werde.81 Teilwei-
se wurde das Urteil aber auch als richtig und ausgewogen
bewertet.82 Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Die Presseverlage haben bereits Berufung beim Kammer-
gericht eingelegt.83

Inzwischen wurde eine Verfassungsbeschwerde von Ya-
hoo! gegen das Leistungsschutzrecht f�r Pressverlage zur
Verg�tung bei Vorschaubildern und -texten vom BVerfG
mangels Ausschçpfung des Rechtsweges nicht zur Ent-
scheidung angenommen.84

Zus�tzlich hat sich nun auch die EU-Kommission einge-
schaltet, die vorgeschlagen hat, das Leistungsschutzrecht
f�r Presseverlage im EU-Recht zu verankern.85

2. Google Buchsuche

Um das Thema Buchsuche war es zuletzt ruhiger gewor-
den. Nun gibt es eine weitere Entscheidung aus den USA
vom Obersten Gerichtshof vom 18. 4. 2016.86 Der Oberste
Gerichtshof hat noch einmal best�tigt, dass das Einscannen
und Erfassen von ca. 20 Millionen B�chern f�r die Google-
Buchsuche unter das im amerikanischen Recht veranker-
ten Prinzip des „Fair Use“ falle.

X. Datenschutz

1. StreetView

Bei Einf�hrung der Straßenansichten (Street View) im
Rahmen des Kartendienstes Google Maps gab es noch
kontroverse Diskussionen, ob derartige Aufnahmen �ber-
haupt zul�ssig sind.87 Mittlerweile hat sich der Dienst
aber etabliert. Google weitet sein Angebot best�ndig aus,
dennoch ist die Menge des vorhandenen Bildmaterials
im Vergleich zu den europ�ischen Nachbarn �berschau-
bar.88

Im letzten Jahr fanden in Deutschland zwar weitere Auf-
nahmefahrten statt, diese dienten aber nicht zur Verçffent-
lichung bei StreetView, sondern Verbesserung der Infor-
mationen bei verschiedenen Google-Produkten.89 Die
Aufnahmen wurden mit den Aufsichtsbehçrden abge-
stimmt, ein Widerspruchsrecht ist aufgrund der fehlenden
Verçffentlichung nicht vorgesehen.

2. Datenauswertung und Daten�bermittlung
bei Google

Auch im Zusammenhang mit der Nutzung anderer Diens-
te bem�ht sich Google darum, mçglichst viele Daten zu

erfassen und auszuwerten. Auf diese Weise sollen die
Angebote von Google noch besser werden, gleichzeitig
erf�hrt der Anbieter aber sehr viel �ber die Gewohn-
heiten und Vorlieben seiner Nutzer. Google dr�ngt seine
Nutzer dabei dazu, sich im Rahmen der Nutzung der
Dienste zu registrieren und einzuloggen. Jedenfalls in
dieser Konstellation l�sst sich jede Suchanfrage einem
konkreten Nutzer zuordnen, auch ansonsten ist h�ufig
eine anonyme Nutzung aufgrund der F�lle von Informa-
tionen, �ber die Google verf�gt, nicht mehr mçglich.90

Die bloße Nutzung der Suchfunktion von Google lçst
also bereits datenschutzrechtlich relevante Verarbei-
tungsvorg�nge aus. Dies gilt auch dann, wenn ein Inter-
netnutzer sich mit Hilfe von Google �ber einen Dritten
informieren mçchte.

Ganz grunds�tzlich wird in der Literatur bereits die Frage
gestellt, ob es eigenst�ndiger Regelungen zum „Datenei-
gentum“ der B�rger an verhaltensgenerierten Informati-
onsdaten bedarf.91 Die entsprechenden Daten haben durch-
aus einen çkonomischen Wert, den bisher die jeweiligen
Anbieter von kostenfreien Diensten wie Google h�ufig f�r
sich beanspruchen.92

3. Transparenzberichte von Google

Interessant ist schließlich ein Blick auf die von Google
mittlerweile verçffentlichten Transparenzberichte.93

Google gibt unter anderem Auskunft �ber Ersuchen zur
Lçschung von Suchergebnissen aufgrund von Daten-
schutzvorgaben oder zur Erledigung von behçrdlichen
Ersuchen. Weiter legt Google auch offen, in welchem
Umfang Ausk�nfte �ber einzelne Nutzerkonten an Behçr-
den �bermittelt werden.94 Der Bericht f�r das erste Halb-
jahr 2016 weist beispielsweise weltweit �ber 75 000 An-
fragen aus, davon 8788 Anfragen aus Deutschland. Weni-
ger als zwei Drittel der Anfragen wurden dabei von Google
auch beantwortet.95 In der Schweiz wehrte sich Google
zuletzt beispielsweise vor Gericht erfolgreich gegen die
Herausgabe von Nutzerdaten f�r den Maildienst GMail.96

Wegen eines Verdachts auf Urheberrechtsverletzungen
unter Nutzung einer E-Mail-Adresse von GMail sollte
Google zur Preisgabe von Informationen gezwungen wer-
den, konnte sich aber durchsetzen.
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